
Anmeldung
hemmer.final 2026 I München des Juristischen Repetitoriums hemmer
hemmer@home online über zoom	

Frau	 Herr Divers

Name: Vorname:

Studienadresse: 

Ich habe die Widerrufsbelehrung im Anhang gelesen. 

Ich stimme der Weitergabe meiner Daten wie im Anhang erläutert ausdrücklich zu.

Ich habe die Datenschutzerklärung im Anhang gelesen.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Bestätigung Name: Datum:

Zahlungsempfänger:  Juristisches Repetitorium hemmer / A. Wüst / hemmer.final 2026 I 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen wegen Teilnahme am Juristischen Repetitorium 
hemmer bei Fälligkeit zu Lasten des folgenden Girokontos abzubuchen:

Kontoinhaber: 

Bank:

Unterschrift: 

IBAN:

BIC:

Datum: 

Bitte senden Sie die Anmeldung an:
Juristisches Repetitorium hemmer, Mergentheimer Str. 44, 97082 Würzburg oder an die Fax-Nr.: 09 31-79 78 234

Beginn der Teilnahme: 12. März 2026 oder Quereinstieg am 

Heimatadresse:

E-Mail: 

Telefon:

Kursgebühr: 99,- € monatlich für ehemalige HK-Teilnehmende. Kurs

Fälligkeit:

Kontrollen: 

Kündigung: 

Hinweis:

Bitte ankreuzen: 

Die Kursgebühr ist zum 1. des jeweiligen Monats fällig und wird dann abgebucht. 
Dazu erteile ich die untenstehende Einzugsermächtigung.

Kontrollen werden anhand von Teilnehmerlisten durchgeführt.

Die Teilnahme am Kurs kann die ersten drei Monate jeweils zum Monatsende 
durch Erklärung in Textform gegenüber der hemmer-Zentrale gekündigt werden, 
danach nicht mehr. Dies gilt gleichzeitig als Widerruf der Einzugsermächtigung.

Zu statistischen Zwecken erbitten wir Ihre Note des 1. Staatsexamens (Ihre 
Angaben werden vertraulich behandelt).

149,- € monatlich für Teilnehmende, die noch keinen HK besucht haben.

Mobil:

55,- € monatlich für ergänzende Klausurenkursteilnahme (Sonderpreis)Zusätzlich: 

Klausurenkurs 
Klausur 2122, Lösung Seite 1 

h/w/t – 09/2025 

�������
������������������������� Augsburg - Bayreuth - Berlin/Potsdam - Bielefeld - Bochum - Bonn - Bremen - Düsseldorf

Erlangen - Frankfurt/M. - Frankfurt/O. - Freiburg - Göttingen - Greifswald - Halle 
Hamburg - Hannover - Heidelberg - Jena - Kiel - Köln - Konstanz - Leipzig - Lüneburg
Mainz - Mannheim - Marburg/Gießen - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück 
Passau - Regensburg - Saarbrücken - Trier - Tübingen/Stuttgart - Wiesbaden - Würzburg 

Übersicht Klausur 2122 
 

Teil I, Frage 1: 
Anspruch des A gegen B auf Ersatz der  

gesetzlichen Anwaltsgebühren 

I. Anspruch auf Schadensersatz gem. 
§§ 280 I, II, 286 I BGB 

1. Vorliegen eines Schuldverhältnisses 
  Zahlungspflicht nach § 433 II Alt. 1 BGB 

aus wirksamem Kaufvertrag? 

a) Zunächst schwebende Unwirksamkeit aus 
zwei Gründen 

aa) Einwilligung des Vaters hat gefehlt 

  Eltern sind Gesamtvertreter, §§ 1626 I S. 1, 
1629 I S. 2 HS 1 BGB 

  keine Änderung durch Scheidung allein 
(vgl. § 1671 BGB); kein Ausnahmefall i.S.d. 
§§ 1629 I S. 4, 1687 I BGB gegeben 

bb) Zustimmung des Familiengerichts hat gefehlt  

  war erforderlich gem. §§ 1643 I, 1850 Nr. 5 
i.V.m. Nr. 1 BGB 

b) Aber: Genehmigung durch A selbst mit 
Schreiben vom 27. Juni 2025 (vgl. 
§ 108 III BGB bzw. § 1644 III S. 2 BGB) 

  Kaufvertrag wurde dadurch rückwirkend 
wirksam, vgl. §§ 182 I, II, 184 I BGB 

2. Nichtleistung trotz Fälligkeit (§ 271 BGB) 
  erst ab Genehmigung vom 27. Juni 2025, 

da rückwirkend keine Leistungsverpflichtung 
eintreten kann (anderweitige „Bestimmung“ 
i.S.d. § 184 I HS 2 BGB)  

3. Vorliegen von Schuldnerverzug, §§ 280 II, 
286 I BGB 

a) Mahnung vom 06./07. Mai 2025? 
  maßgeblich ist analog § 130 I S. 1 BGB der 

Zugang am 7. Mai 2025 (analog, weil die 
Mahnung eine geschäftsähnliche Handlung 
ist) 

  beschränkte Geschäftsfähigkeit des A steht 
nicht entgegen, da Mahnung lediglich rechtlich 
vorteilhaft ist und damit nicht analog 
§ 111 BGB unwirksam war (vgl. § 107 BGB 
analog) 

  aber: Vertrag war zu dieser Zeit noch 
schwebend unwirksam und Verzug kann nicht 
rückwirkend eintreten (s.o.) 

b) Aber: Wirksame telefonische Mahnung 
vom 27. Juni 2025 

  daher Verzug analog § 187 I BGB (str.) ab 
dem 28. Juni 2025 

4. Keine Widerlegung des gem. § 280 I S. 2 
BGB vermuteten Vertretenmüssens 

5. Kausaler Verzugsschaden 
a) Vorliegen eines Schadens? 
  unfreiwilliges Vermögensopfer, weil sich A 

herausgefordert fühlen durfte, anwaltliche Hilfe 
in Anspruch zu nehmen 

  ersatzfähig sind aber nur die gesetzlichen 
Gebühren (nach RVG), da A nur diese Kosten 
für erforderlich halten durfte 

b) Schaden neben der Leistung 
  (+), da der Schaden auch bei Leistung des 

B bestehen bleibt (endgültig eingetretener 
Schaden neben der Leistung) 

c) Kausalität 
  (+), da B zur Zeit der Beauftragung der 

Rechtsanwältin R bereits im Verzug war 

II. Ergebnis zu Teil I, Frage 1 
 Anspruch auf Ersatz der Anwaltskosten (+) 

Teil I, Frage 2: 
Anspruch des A gegen B auf Ersatz der 

10.000,- € Mindererlös für das Grundstück 

I. Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 280 I, 
II, 286 I BGB? 

1. Voraussetzungen der §§ 280 I, II, 286 BGB 
liegen vor (s.o.) 

2. Vorliegen eines Verzugsschadens neben 
der Leistung? 

 Schaden aus dem Deckungsverkauf nach 
Fristablauf ist nach einhelliger Ansicht kein 
Verzögerungsschaden neben der Leistung, 
sondern Schaden statt der Leistung 

• BGH: Schäden aus Deckungsgeschäft 
sind generell Schäden statt der Leistung 

• Lit.: Schaden aus Deckungskauf nach 
Fristablauf beruht zeitlich auf endgültigem 
Ausfall der Leistung 



  

Bitte senden Sie die Anmeldung an: 
Juristisches Repetitorium hemmer, Mergentheimer Str. 44, 97082 Würzburg oder an die Fax-Nr.: 09 31-79 78 234 
Online Anmeldung unter www.hemmer.de 
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Düsseldorf - Erlangen - Frankfurt/M. - Frankfurt/O. - Freiburg - Göttingen - Greifswald/
Rostock - Halle - Hamburg - Hannover - Heidelberg/Mannheim - Jena - Kiel
Köln - Konstanz - Leipzig - Mainz - Marburg/Gießen - München - Münster - Nürnberg
Osnabrück - Passau - Regensburg - Saarbrücken - Trier – Tübingen/Stuttgart - Würzburg

 

 
 
Verbraucherhinweis / Widerrufsbelehrung 
 
1. Schlichtungsverfahren 
Das Juristische Repetitorium Hemmer nimmt nicht am Schlichtungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil (§ 36 VSBG). 
 
2. Bestehen eines Widerrufsrechts 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vier-
zehn Tage. Die Frist beginnt mit Vertragsschluss. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Kunde Unternehmer im 
Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist und bei Ab-
schluss des Vertrags in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen Tätigkeit handelt. 
 
3. Ausübung des Widerrufsrechts 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das Juristische 
Repetitorium Hemmer München GbR, Mergentheimer Straße 44, 
97082 Würzburg, E-Mail: muenchen@hemmer.de; Telefon: 09 31 / 797 
82 30, Telefax: 09 31 / 797 82 34 mittels einer eindeutigen, aber formlos 
möglichen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
Sie können dafür auch das Muster-Widerrufsformular des 
Bundesjustizministeriums 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Archiv/Downloads/VerbraucherVertr
agsRechte_Muster_Widerruf.html verwenden, was jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Machen Sie von der Möglichkeit des Widerrufs Gebrauch, so werden 
wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
 
4. Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, sind wir und Sie nicht mehr an 
die auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen 
gebunden. 
Wir haben Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist 
für uns sehr wichtig. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes 
finden sich in der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und im Telemediengesetz (TMG). 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine 
Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person 
verfolgt werden können. Dazu gehören beispielsweise der Name, die 
E-Mail-Adresse oder die Telefon-nummer. Nachstehend informieren 
wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten durch das 
Juristische Repetitorium Hemmer München GbR. Personenbezogene 
Daten werden vom Juristischen Repetitorium Hemmer nur dann 
erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist 
oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

1. Datenerhebung / -verwendung zur Vertragsabwicklung bei 
Anmeldung zu einem Kurs 
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erheben wir personenbezogene 
Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen einer Kursanmeldung freiwillig 
mitteilen, soweit diese Daten für den vorgenannten Zweck erforderlich 
sind. Welche Daten erhoben werden, ist aus dem Anmeldeformular 
ersichtlich. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur 
Vertragsabwicklung und der damit einhergehenden Kundenbetreuung. 
Nach vollständiger Abwicklung des Vertrags werden Ihre Daten für die 
weitere Verwendung gesperrt bzw. deren Verarbeitung eingeschränkt 
und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine 
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine 
darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich 
erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend informieren (Siehe Punkt 
Datenweitergabe zur Vertragserfüllung). 

2. Datenweitergabe zur Vertragserfüllung 
Zur Vertragserfüllung gibt das Juristische Repetitorium Hemmer 
München GbR nach Anmeldung Ihre Daten an die Zentrale des 
Juristischen Repetitoriums Hemmer in Würzburg und an die 
Hemmer/Wüst Verlags GmbH weiter, soweit dies zur Durchführung 
des Vertrags erforderlich ist. Soweit es nötig ist, werden Ihre Daten 
auch an die von uns beauftragten Korrekturassistenten weitergegeben. 
Ebenso gibt das Juristische Repetitorium Hemmer München GbR Ihre 
Daten an das mit einer Lieferung beauftragte Versandunternehmen 
weiter, soweit dies zur Lieferung von Unterlagen oder Skripten 
erforderlich ist. Im Rahmen der Durchführung dieses Vertrags geben 
wir die zur Zahlung der Kursgebühr erforderlichen Bankdaten an das 
mit dem Lastschrifteinzug von uns beauftragte Kreditinstitut weiter. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

3. Rechte des Betroffenen 
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die beim 
Juristischen Repetitorium Hemmer München GbR zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten (Art. 15 DS-GVO), sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) bzw. Löschung dieser Daten (Art. 17 
DS-GVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), auf 
Unterrichtung (Art. 19 DS-GVO), auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-
GVO), auf Widerruf erteilter Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 
auf Beschwerde (Art. 77 DS-GVO), sowie ein Widerspruchsrecht (Art. 
21 DS-GVO). 

4. Kontaktmöglichkeit 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung oder 
Löschung von Daten, zur Einschränkung der Verarbeitung, zur 
Unterrichtung, zur Datenübertragbarkeit, sowie zum Widerruf erteilter 
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte 
Datenverwendung wenden Sie sich bitte an den für die Datenerhebung 
und –verarbeitung Verantwortlichen: Juristisches Repetitorium 
Hemmer München GbR, Achim Wüst, Mergentheimer Str. 44, 97082 
Würzburg Tel.: 09 31 / 797 82-30 Fax: 09 31 / 797 82-34, E-Mail: 
muenchen@hemmer.de. 
 

Bitte senden Sie die Anmeldung an:
Juristisches Repetitorium hemmer, Mergentheimer Str. 44, 97082 Würzburg oder an die Fax-Nr.: 09 31-79 78 234

Klausurenkurs 
Klausur 2122, Lösung Seite 1 

h/w/t – 09/2025 
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������������������������� Augsburg - Bayreuth - Berlin/Potsdam - Bielefeld - Bochum - Bonn - Bremen - Düsseldorf

Erlangen - Frankfurt/M. - Frankfurt/O. - Freiburg - Göttingen - Greifswald - Halle 
Hamburg - Hannover - Heidelberg - Jena - Kiel - Köln - Konstanz - Leipzig - Lüneburg
Mainz - Mannheim - Marburg/Gießen - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück 
Passau - Regensburg - Saarbrücken - Trier - Tübingen/Stuttgart - Wiesbaden - Würzburg 

Übersicht Klausur 2122 
 

Teil I, Frage 1: 
Anspruch des A gegen B auf Ersatz der  

gesetzlichen Anwaltsgebühren 

I. Anspruch auf Schadensersatz gem. 
§§ 280 I, II, 286 I BGB 

1. Vorliegen eines Schuldverhältnisses 
  Zahlungspflicht nach § 433 II Alt. 1 BGB 

aus wirksamem Kaufvertrag? 

a) Zunächst schwebende Unwirksamkeit aus 
zwei Gründen 

aa) Einwilligung des Vaters hat gefehlt 

  Eltern sind Gesamtvertreter, §§ 1626 I S. 1, 
1629 I S. 2 HS 1 BGB 

  keine Änderung durch Scheidung allein 
(vgl. § 1671 BGB); kein Ausnahmefall i.S.d. 
§§ 1629 I S. 4, 1687 I BGB gegeben 

bb) Zustimmung des Familiengerichts hat gefehlt  

  war erforderlich gem. §§ 1643 I, 1850 Nr. 5 
i.V.m. Nr. 1 BGB 

b) Aber: Genehmigung durch A selbst mit 
Schreiben vom 27. Juni 2025 (vgl. 
§ 108 III BGB bzw. § 1644 III S. 2 BGB) 

  Kaufvertrag wurde dadurch rückwirkend 
wirksam, vgl. §§ 182 I, II, 184 I BGB 

2. Nichtleistung trotz Fälligkeit (§ 271 BGB) 
  erst ab Genehmigung vom 27. Juni 2025, 

da rückwirkend keine Leistungsverpflichtung 
eintreten kann (anderweitige „Bestimmung“ 
i.S.d. § 184 I HS 2 BGB)  

3. Vorliegen von Schuldnerverzug, §§ 280 II, 
286 I BGB 

a) Mahnung vom 06./07. Mai 2025? 
  maßgeblich ist analog § 130 I S. 1 BGB der 

Zugang am 7. Mai 2025 (analog, weil die 
Mahnung eine geschäftsähnliche Handlung 
ist) 

  beschränkte Geschäftsfähigkeit des A steht 
nicht entgegen, da Mahnung lediglich rechtlich 
vorteilhaft ist und damit nicht analog 
§ 111 BGB unwirksam war (vgl. § 107 BGB 
analog) 

  aber: Vertrag war zu dieser Zeit noch 
schwebend unwirksam und Verzug kann nicht 
rückwirkend eintreten (s.o.) 

b) Aber: Wirksame telefonische Mahnung 
vom 27. Juni 2025 

  daher Verzug analog § 187 I BGB (str.) ab 
dem 28. Juni 2025 

4. Keine Widerlegung des gem. § 280 I S. 2 
BGB vermuteten Vertretenmüssens 

5. Kausaler Verzugsschaden 
a) Vorliegen eines Schadens? 
  unfreiwilliges Vermögensopfer, weil sich A 

herausgefordert fühlen durfte, anwaltliche Hilfe 
in Anspruch zu nehmen 

  ersatzfähig sind aber nur die gesetzlichen 
Gebühren (nach RVG), da A nur diese Kosten 
für erforderlich halten durfte 

b) Schaden neben der Leistung 
  (+), da der Schaden auch bei Leistung des 

B bestehen bleibt (endgültig eingetretener 
Schaden neben der Leistung) 

c) Kausalität 
  (+), da B zur Zeit der Beauftragung der 

Rechtsanwältin R bereits im Verzug war 

II. Ergebnis zu Teil I, Frage 1 
 Anspruch auf Ersatz der Anwaltskosten (+) 

Teil I, Frage 2: 
Anspruch des A gegen B auf Ersatz der 

10.000,- € Mindererlös für das Grundstück 

I. Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 280 I, 
II, 286 I BGB? 

1. Voraussetzungen der §§ 280 I, II, 286 BGB 
liegen vor (s.o.) 

2. Vorliegen eines Verzugsschadens neben 
der Leistung? 

 Schaden aus dem Deckungsverkauf nach 
Fristablauf ist nach einhelliger Ansicht kein 
Verzögerungsschaden neben der Leistung, 
sondern Schaden statt der Leistung 

• BGH: Schäden aus Deckungsgeschäft 
sind generell Schäden statt der Leistung 

• Lit.: Schaden aus Deckungskauf nach 
Fristablauf beruht zeitlich auf endgültigem 
Ausfall der Leistung 
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